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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1994

Norm

MRG §27 Abs4

Rechtssatz

Die Kenntnis des Klägers von Ungesetzlichkeit und Rückforderbarkeit der Ablöse und das Einlassen auf die

gesetzwidrige Ablösezahlung sind für seinen Schaden nicht kausal, wenn er die Ablöse nicht etwa selbst angeboten

hat, sondern ohne die vom Vermittler im Namen der Vormieterin geforderte Ablöse die Wohnung gar nicht erlangt

hätte.
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